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Bestellung eines Vertreters des Rhein-Sieg-Kreises in 
die Gesellschafterversammlung der BusinessCampus 
Rhein-Sieg GmbH 
 

 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Kreistag beschließt, als Vertreter/-in des Rhein-Sieg-Kreises in die 
Gesellschafterversammlung der BusinessCampus Rhein-Sieg GmbH  
 

Vertreter/in Stellvertreter/in 

  

WF Dr. Hermann Tengler .............................................. 

zu entsenden. 
 

 

Erläuterungen: 

 
Die Gesellschaft wurde in 2004 gegründet. Der Rhein-Sieg-Kreis ist zu 40 % an der 
BusinessCampus Rhein-Sieg GmbH beteiligt. Weitere Gesellschafter sind die Kreissparkasse 
Köln Beteiligungsgesellschaft mbH (mit 40 %) sowie die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg (mit 
20 %). 

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Zentrums für Existenzgründungen, mit dem die 
Gründung neuer Unternehmen sowie die Entwicklung junger Unternehmen gefördert werden, im 
Rahmen der Wirtschaftsförderung. Das Angebot richtet sich vorrangig an Studierende, weitere 
Hochschulangehörige und Absolventen der Standorte Sankt Augustin und Rheinbach der 
Fachhochschule Bonn/Rhein-Sieg. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen 
berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes notwendig und nützlich erscheinen. Sie 
kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen und sich an 
Unternehmen, die ihren Zwecken dienlich oder förderlich sind, in jeder gesetzlich zulässigen 
Form beteiligen. 
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Vertreter des Kreises, die Mitgliedschaftsrechte in Organen, Beiräten oder Ausschüssen von 
juristischen Personen oder Personenvereinigungen wahrnehmen, werden gemäß § 26 Abs. 5 
KrO NRW vom Kreistag bestellt oder vorgeschlagen. Die Bestellung ist nicht befristet. 

Die Gesellschafter haben das Recht, einen Vertreter sowie im Verhinderungsfall eine/n 
Stellvertreter/in für die Gesellschafterversammlung zu bestellen.  

 
In der Gesellschafterversammlung waren/sind vertreten: 

Vertreter/-in: Stellvertreter/in: 

WF Dr. Hermann Tengler KT-Abg. Gerhard Diekmann  (SPD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Landrat) 
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